








spricht, dass es sich bei „Apfelbaum II" um ein durchgearbeitetes Werk 

handelt, das nur für einen durchschnittlichen Betrachter „skizzenhaften 

Charakter' haben kann. August und Serena Lederer (oder Elisabeth 

Bachofen-Echt) sind kaum als „durchschnittliche Betrachter' zu verstehen. 

Weiters ist nicht zu übersehen, dass Tobias Natter auf die fehlende 

Aufarbeitung der Skizzen im Schaffen von Gustav Klimt hinweist. Es erscheint 

daher durchaus als denkbar, dass es neben den elf Werken mit Apfel- bzw. 

Obstbäumen eine heute nicht bekannte „Oelskizze" gab. 

9. Selbst wenn man annimmt, dass „Apfelbaum II" identisch mit der im Eigentum

von Elisabeth Bachofen-Echt gestandenen „Oelskizze" ist, können die

Umstände des Erwerbs durch Gustav Ucicky nicht hinreichend geklärt werden.

Nicht auszuschließen ist beispielsweise auch ein Verkauf nach dem Ende des

Zweiten Weltkrieges durch ihren (geschiedenen) Ehegatten Wolfgang

Bachofen-Echt oder durch ein Mitglied der Familie Lederer. Dies könnte auch

erklären, warum Erich Lederer hinsichtlich des gegenständlichen Gemäldes

keine Rückstellungsansprüche angemeldet hatte, obwohl es in der (früheren)

Literatur, nämlich zum Beispiel im Gustav Klimt-Werkverzeichnis von

Johannes Dobai, der Sammlung Lederer zugeordnet wurde.

Der Beirat kommt daher zu dem Ergebnis, dass nicht festgestellt werden kann, wer 

vor Gustav Ucicky Eigentümer bzw. Eigentümerin des Gemäldes „Apfelbaum II" war. 

Damit muss offenbleiben, ob es Gegenstand von Rechtshandlungen oder 

Rechtsgeschäften war, die gemäß § 1 Nichtigkeitsgesetz 1946 als nichtig zu 

beurteilen sind. 

Wien, am 16. März 2018 

Univ.Prof. Dr. Dr.h.c. Giemens Jabloner 

(Vorsitzender) 
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